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1 Ausfertigungsvermerk

Der Bebauungsplan mit den nachstehenden Textfestsetzungen wird hiermit ausgefertigt.

Oberhausen, den

_______________________________

Axel May

Ortsbürgermeister
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2 Textllche Festsetzungen

In Ergänzung zur Planzeichnung werden folgende Festsetzungen getroffen.

2.1 Planungsrechtliche Festsetzungen

2.1.1 Art der baulichen Nutzung gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Das Gebiet wird als GE (Gewerbegebiet) gemäß §4 BauNVO festgesetzt. Gemäß §8 Abs. 2
BauNVO zulässig sind:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

3. Tankstellen,

4. Anlagen für sportliche Zwecke.

Im GE-Gebiet sind nur Betriebe zulässig, von denen keine geruchsstörenden und rauchbeläs
tigenden Emissionen ausgehen.

Die gemäß §8 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind allge
mein zulässig: 5

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

2.1.2 Maß der baulichen Nutzung gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind auf die Maße wie folgt beschränkt. Die Grund
flächenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse sind gern. §17 BauNVO als Höchstgrenze
festgesetzt.

Baugebietsart GE

Bauweise o

Grundflächenzahl (GRZ) 0,6

Geschossflächenzahl (GFZ) 0,6 F4

Zahl der Vollgeschosse

Maximale Gebäudehöhe 7,3 m

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §19 Abs.4 Satz 1 BauNVO be
zeichneten Anlagen bis zu 50 vorn Hundert überschriften werden, jedoch höchstens bis zu
einer Grundfiächenzahl von 0,8.
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2.1.3 Bauweise gemäß §9 Abs.1 Nr.2 BauGB

Im Baugebiet ist gemäß §22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise zulässig.

2.1.4 Überbaubare Grundstücksflächen gemäß §9 Abs.1 Nr.2 und 3 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen ausgewie
sen.

2.1.5 Nebenanlagen, Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft

Wärme-Kopplungsanlagen gemäß §9 Abs.1 Nr.4 BauGB

Im Baugebiet sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sowie Anlagen zur Nut
zung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nach §14 BauNVO zu
lässig, sofern sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des
Baugebietes selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen.

Ergänzend wird entspreGhend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig
sind.

2.1.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft, Flächen für das Anpflanzen von Bäumen,

Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen, Flächen mit Bindungen für Be

pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß §1(a) BauGB i.V.m. §9 Abs.1

Nr.20, §9 Abs.1 Nr.25 a und b i.V.m. §9 Abs.1(a) BauGB

2.1.6.1 Vermeidungsmaßnahmen

Bodenschutz (V_1)

Gemäß §202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutz
barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.“ Überschüs
siges Bodenmaterial ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zwischenzulagern. Bei der
Lagerung der Mutterbodenmassen sind die Anforderungen der DIN 18915 zu beachten.

Gehölzrodungen (V_2)

Gehölzrodungen sind ausschließlich — insbesondere aus Gründen des Vogelschutzes — zwi
schen dem 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen.

Artenschutz (V_3)

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG sind bei allen Neubau
/Anbau-IUmbau-/Sanierungs- und Abrissmaßnahmen zu beachten, damit bei späteren Maß
nahmen nicht gegen - derzeit nicht ersichtliche — artenschutzrechtliche Verbote des § 44
BNatSchG verstoßen wird.
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2.1.6.2 Ersatzmaßnahmen

Notwendige landespflegerische Ersatzmaßnahmen außerhalb des räumlichen Geltungsberei
ches des Baugebietes sind auf der Parzelle 48, in der Flur 1 der Gemarkung Oberhausen
festgesetzt und dort zu realisieren. Die Bestandsbeschreibung und Bewertung sowie die Be
schreibung der landespflegerischen Maßnahmen und Entwicklungsziele sind der Ausarbei
tung BebauungspIanung in der Ortsgemeinde Oberhausen bei Kirn — Sammelkompensati
onsmaßnahme“1 zu entnehmen und werden Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes:

Entwicklung von Magerwiesen durch Entbuschungs- und regelmäßige Pflegemaßnah
men

Auf der festgesetzten Parzelle sind hochwertige, blütenreiche Wiesengesellschaften (Mager
wiesen) entsprechend ED1 zu entwickeln. Die einzelnen Maßnahmenbestandteile sind im Fol
genden aufgeführt und dienen zur Information des Bewirtschafters.

• die Fläche ist maximal zweimal im jeweiligen Verpflichtungsjahr zu mähen und / oder
zu beweiden,

• das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen, frühestens an dem auf die Mahd folgen
den Tag, spätestens nach 14 Tagen,

• gestattet ist die ganzjährige Beweidung, unter Einhaltung des zulässigen Viehbesat
zes, bei ausschließlicher Beweidung ist der Viehbesatz von mmd. 0,3 und max. 1,2 7
RGV/ha im Durchschnitt des Jahres einzuhalten.

• Stickstoffdüngung ist verboten, Düngung mit Festmist ist gestattet, kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln,

• Ausbesserung der Grasnarbe nur umbruchlos,

• Einsatz eines „Wildretters“, Mähen mit Doppelmessermähwerk,

• sonstige Flächennutzungen sind nicht zulässig, Veränderung des Bodenreliefs und
der Umbruch ist verboten, Entwässerungsmaßnahmen (z.B. Drainierungen) sind nicht
zulässig,

Pflanzung einer Obstbaumreihe aus 10 Bäumen (Wildobst)

Innerhalb der Fläche sind 10 Obstbäume in Reihe anzupflanzen, zu schützen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten.

• Pflanzung von insgesamt 10 standortgerechten und regionaltypischen Obstbäumen
(Widlobst) in Reihe, Pflanzabstand mindestens 10 m, Es sind überwiegend Wildobst
sorten mit einem geringen Pfiegeaufwand zu verwenden, Schutz, dauerhafte Erhaltung
und Pflege der Obstbäume

• Pflanzqualitäten und -ausführung: Hochstamm 3xv, STU 12-14, Stammhöhe min. 180
cm, wurzelnackt,

• Kaninchendraht in Pflanzgrube gegen Wühlmäuse,

1 Planungsbüro Heiko Peters (2023): Ortsgemeinde Oberhausen bei Kirn „Bebauungsplanung in der
Ortsgemeinde — Sanimelkompensationsmaßnahme
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• Dreibock mit Mindesthöhe von 160 cm, Schutz gegen Wlldverbiss durch Wld- und Fe
geschutzdraht um den Dreibock, alternativ Stammspirale, Mulchrand,

• Beachtung und Sicherstellung der Grundsätze des Landes Rheinland-Pfalz für Ver
tragsnaturschutz Streuobst — Neuanlage und Pflege von Streuobst.

• erster Erziehungsschnitt in dem auf das Pflanzjahr folgenden Jahr,

• eine flache Abdeckung mit organischem Material ist erwünscht, z. 8. Holzhäcksel,

• Ersatz bei Ausfall von Bäumen binnen eines Jahres durch Nachpflanzung,

• Kein Einsatz von Mineraldünger, Düngung der Bäume zur Förderung des Jungbaum
wachstums. (Erlaubt ist die Verwendung von organischen Düngern im Baumscheiben
bereich mit Einarbeitung. Empfohlen wird Kompost, Stailmist und ergänzend Horn
späne, Rizinusschrot, Maltaflor)

8
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3 Regelungen nach Landesgesetzen (Übernahme von auf Lan

desrecht beruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB)

3.1 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften gemäß §88 LBauO

3.1.1 Dacheindeckung

Es ist nur dunkelfarbiges (schieferfarbiges) Dacheindeckungsmaterial zulässig, jedoch — un
abhängig von ihrer konstruktiv bedingten Farbgebung — Anlagen zur solaren Energiegewin
nung.

3.1.2 Dachneigung

Die Dachneigung darf maximal 38° betragen.

3.1.3 Einfriedungen

Einfriedungen sind nur als maximal 200 m hohe Zäune einschließlich eines max. 0,20 m ho
hen massiven Sockels zulässig. 9
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4 Hinweise

4.1 Änderung der Rechtsverhältnisse

Die vorliegende Planung ersetzt die vorherigen Planungen und hebt diese auf. Für den Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes ‚Auf Rodtwiese, Vorn aufm Grasweg —2. Änderung“ gel
ten die aktuellen Rechtsverhältnisse entsprechend Auflistung auf der Planurkunde.

4.2 Ingenieurgeologie

Boden

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und ggf. Ausgleichsmaßnahmen,
sind die Vorgaben nach §202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 und 19731 sowie die For
derungen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten.

Hydrogeologie

Ist die Versickerung anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ge
plant, so sollte die Versickerungsmöglichkeit mittels geeigneter Methoden untersucht werden.
Die Versickerung soll vorzugsweise über die belebte Bodenzone erfolgen.

lnaenieurpeolopie 10
Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beach
ten.

4.3 Oberflächenwasserbewirtschaftung

Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf dem Grundstück zurückzuhalten,
zu verwerten oder zu versickern. Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder
direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Die Beseitigung des Niederschlagswassers (Nutzung, Versickerung) hat unter Berücksichti
gung der § 5 und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG zu erfolgen. Dabei ist auch nachweislich
sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abfließendes Wasser im Außenbe
reich zurückgehalten oder schadlos weitergeleitet wird.

Alle privaten Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind so anzulegen, dass Nach
bargrundstücke durch deren Abfluss nicht beeinträchtigt werden. Mulden und Rigolen müssen
einen Mindestabstand von 3 m zu allen Nachbargrenzen haben.

Schmutzwasserbeseitiaunp

Die Schmutzwasserleitungen sind an die örtliche Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.

Brauchwasseranlagen

Brauchwasseranlagen sind gemäß der allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsge
meinde Kirner Land den zuständigen Verbandsgemeindewerken anzuzeigen.
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Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Brauchwassernutzung u.a.
für die Toilettenspülung Vorgesehen ist, sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

1. Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. Sämtliche Lei
tungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein Trinkwasser zu kenn
zeichnen.

2. Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 so
wie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten.

Regenerative Energie

Sollte der Einsatz regenerativer Energien Vorgesehen werden, hier die Nutzung von Erdwärme
(Geothermie), wird darauf hingewiesen, dass hierfür ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren
bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde durchgeführt werden muss.

4.4 Kulturdenkmäler gemäß §17 Denkmalschutzgesetz

Funde müssen gemäß §17 DschG unverzüglich gemeldet werden, Entsprechend §16-21
DSchG besteht eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht bei archäologischen Fun
den.

4.5 Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Gemäß §42 Nachbarrechtsgeset.z für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze
eines landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang be
bauten Ortsteiles liegt und nicht in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Ver
langen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt werden. Einfriedungen müssen von der Grenze
eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden. Dies betrifft hier den Wirtschaftsweg
Gemarkung Oberhausen Flur 7, Flurstück Nr. 134.

Eigentümer und Nutzungsberechtigte eines Grundstückes haben mit Bäumen und Sträuchern
von den Nachbargrundstücken - vorbehaltlich des § 48 Nachbarrechtsgesetz - die in § 44
und 45 Nachbarrechtsgesetz aufgeführten Abstände einzuhalten.

4.6 Brandschutz

Gemäß § 15(4) LBauD- „Landesbauordnung Rheinland-Pfalz“ müssen für jede Nut.zungsein
heit in jedem Geschoss mit einem Aufenthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. So
fern der zweite Rettungsweg über die Kraftfahrdrehleiter der Feuerwehr sichergestellt werden
muss, sind Feuerwehrzu- und -durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die
Feuerwehr anzuordnen. Sofern Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche
entfernt liegen, sind Zu- und Durchfahrten, sowie je nach Erfordernis Aufstell- und Bewegungs
flächen für die Feuerwehr anzuordnen. Dies gilt insbesondere für autofreie Siedlungen, Wohn
parks, „Gated-Communities“, etc. Einzelheiten zur baulichen Ausführung von Zu- und Durch
fahrten und Aufstell- und Sewegungsflächen für die Feuerwehr, müssen den Anforderungen
nach § 7 der LBauO - „Landesbauordnung Rheinland-Pfalz“ sowie der Richtlinie „Flächen für
die Feuerwehr (Rheinland-Pfalz)“ entsprechen. Die Flächen für die Feuerwehr sind so zu be
festigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 16t und
einer Achslast von lOt befahren werden können. Die Tragfähigkeit von Hofkellerdecken, wie
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Z.B. Decken von Tiefgaragen, ist gesondert gemäß den Vorgaben von Punkt 1 der Richtlinie
zu bemessen und auszuführen. Die Zu- und Durchfahrten sowie die Aufstell- und Bewegungs
flächen für die Feuerwehr dürfen nicht durch Einbauten eingeengt werden und sind ständig
freizuhalten. Begrünungen im Bereich von Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewe
gungsflächen für die Feuerwehr sind so zu planen, anzulegen und zu unterhalten, dass diese
die Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr nicht ein
schränken. Zusätzlich weise ich darauf hin, dass die in der Richtlinie vorgesehenen „Gelände
streifen frei von Hindernissen“ bei Aufstellflächen für die Kraftfahrdrehleiter gleichermaßen wie
die Aufstellfläche selbst zu befestigen ist.

Die Kennzeichnung der Zu- und Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen für die
Feuerwehr hat ausschließlich nach den Maßgaben des Bauaufsichtsamtes zu erfolgen. Es
bestehen keine Bedenken, am Anfang von Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr Sperrvor
richtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) vorzusehen, wenn sie Verschlüsse erhalten,
die mit dem Schlüssel A für Überflurhydranten nach DIN 3223 oder mit einem Bolzenschneider
geöffnet werden können (nicht zu kurze Bügel, 0 8mm), oder wenn diese mit einer Verschluss-
einrichtung gern. DIN 14925 ausgestattet werden. Zur Gestaltung von öffentlichen Verkehrs-
flächen für den Einsatz von Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräten/Fahrzeugen im Bebau
ungsgebiet gelten o.g. Punkte analog. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungs
geräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster
oder sonstiger zum Anleitern bestimmte Stellen mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche
liegen, dürfen nur erreicht werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuer
wehr vorgehalten werden.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von 800 1/min (48m3/h)
in einem Umkreis von 300rn über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden nachzuweisen.
Sollten Gebäude mit mehr als drei Vollgeschossen geplant werden, erhöht sich die erforderli
che Löschwassermenge auf 96m31h. Die Umkreisregelung gilt nicht über unüberwindbare Hin
dernisse hinweg. Diese sind z. B. Bahntrassen oder mehrstreifige Schnellstraßen sowie große,
lang gestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zur Löschleitungsverle
gung gegenüber dem Umkreis um die Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig ver
längern. Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem
örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und der zuständigen Brand
schutzdienststelle vor Baubeginn vorzulegen. Die Entnahmestellen für das Löschwasser (Hyd
ranten im öffentlichen Straßenland) sind nach den derzeit gültigen technischen Regeln und
Arbeitsblättern der „Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches - DVGVV‘ zu planen
und auszuführen. Sie sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugänglich
sind. Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 Meter betragen. Der An
lage von Unterflurhydranten gemäß DIN 3222 ist der Vorrang zu geben. Die Lage der Lösch
wasserentnahmestellen ist durch Schilder nach DIN 4066 — Hinweisschilder für den Brand
schutz - gut sichtbar zu kennzeichnen. Auf § 28 (2) LBKG RLP - „Landesgesetz über den
Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz“ wird hingewiesen. Der Netz-
druck von rnindestens 1,5 bar im öffentlichen Versorgungsnetz ist sicherzustellen.
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4.7 Begrünung im Bereich der Versorgungsanlagen und -leitungen

Bei einer Begrünung im Bereich von Versorgungsanlagen und -leitungen sind die Hinweise

des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 - Baumanpflanzungen im Bereich von unterirdischen Ver

sorgungsanlagen - zu beachten. Gemäß dem Regeiwerk Abwasser - Abfall, Hinweise H 162

sind Kanalleitungen beidseits 2,50 m Von Anpflanzungen freizuhalten, ohne dass Schutzmaß

nahmen erforderlich werden. Sollte dieser Sicherheitsabstand im Einzelfall unterschritten wer

den1 sind Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Gehölzwurzeln von den Versorgungsanla

gen fernzuhalten.

4.8 Deutsche Telekom

Im Plangebiet sind im Bereich der Straßen oder Gehwegen geeignete und ausreichende Tras

sen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekom

munikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpfianzungen ist das ‚Merkblatt

Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle‘ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und

Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Es ist sicherzustellen dass durch die Baumpfian

zungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behin

dert werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi

nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not

wendig, dass für die Arbeiten der Telekom Deutschland GmbH ein abgestimmtes eigenes Zeit-

fenster eingeplant wird. Bitte informieren Sie die Deutsche Telekom 3 Monate vor Beginn der

Erschließungsarbeiten, damit alle Koordinationsvorteile für den Aufbau der Telekommunikati

onsversorgung genutzt werden können.

4,9 Landesbetrieb Mobilität

Bei der verkehrlichen Erschließung über die bestehenden Gemeindestraßen, die außerhalb

des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes eine Verknüpfung mit dem klassifi

zierten Straßennetz aufweisen, muss die Verkehrssicherheit in den Einmündungsbereichen

grundsätzlich gewährleistet sein.

Das heißt es ist sicherzustellen, dass die dort stattfindenden Fahrbeziehungen verkehrssicher

abgewickelt werden können. Dazu hat die Gemeinde in eigener Zuständigkeit im Vorfeld zu

prüfen, ob der/die Knotenpunktle eine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweist, den zusätz

lichen Verkehr, welcher aus der neuen Wohnbebauung (einschließlich Baustellenfahrzeuge)

resultieren wird, störungsfrei abzuwickeln.

Allgemeine Bedingungen:

Die Gemeinde hat zur Vermeidung und Entwicklung von Schleichverkehren durch geeignete

Maßnahmen dafür Sorge zu tragen (wirksam zu unterbinden), dass der Ziel- und Quellverkehr

des Baugebietes über die vorhandenen Gemeindestraßen und nicht über das vorhandene

Wirtschaftswegenetz erfolgt. Dies gilt gleichermaßen für den während der Bauphase des Bau-

gebietes auftretenden Baustellenverkehr

Für die Entwässerung des anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden Oberflächen

wässer und für evtl. Notüberläufe sind unbedingt Lösungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mit

benutzung der Straßenentwässerungseinrichtungen zu suchen.
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Die bestehende Straßenentwässerungseinrichtung bzw. breitfiächige Entwässerung der klas
sifizierten Straße dürfen durch das Bauvorhaben sowie die damit verbundenen Maßnahmen
nicht beeinträchtigt werden. Es dürfen keinerlei Veränderungen ohne Zustimmung vorgenom
men werden.

Bei einer Verlegung von Stromkabel, Leitungen, Kanal usw. im Bankett, einer Bundes-, Lan
des- und/oder Kreisstraße handelt es sich um eine eventuelle Inanspruchnahme von Straßen-
eigentum. Vor Beginn der Arbeiten an der Straße ist es erforderlich, dass zwischen dem An
tragsteller/der Antragstellerin und dem Straßenbaulastträger ein entsprechender Gestattungs
vertrag abgeschlossen bzw. eine Aufbruchgenehmigung erteilt wird, und darüber hinaus die
technischen Details der Leitungsverlegung abgestimmt werden. Weiterhin ist uns auch die
Verlegung von Kabeln und Leitungen im Bereich der Baubeschränkungszone klassifizierter
Straßen (parallel zur klassifizierten Straße) anzuzeigen.

Während der Bauarbeiten und der Unterhaltung in Zukunft darf der öffentliche Verkehrsraum
der klassifizierten Straßen weder eingeschränkt noch verschmutzt werden. Der Straßenver
kehr darf weder behindert noch gefährdet werden, insbesondere nicht durch Abstellen von
Geräten und durch das Ablagern von Baumaterialien auf Straßeneigentum. Der Erlaubnisneh
mer ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten Straßen, die im Zufahrtsbereich durch
die Benutzung verursacht werden, unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der zulässigen Installation von Sonnenkollektoren und
Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Wohngebäude von seitens des Vorhabenträ
gers in eigener Zuständigkeit der Gewährleistungsnachweis zu führen ist, dass bei allen Son
nenständen eine Blendbeeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Zuge der umliegenden
klassifizierten Straßen ausgeschlossen ist. Sofern es nach der Installation der Module zu
Blendwirkungen durch Lichtreflektionen kommen sollte, sind seitens der Qrtsgemeinde bzw.
des Vorhabenträgers entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um gefährdende Ein
wirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu unterbinden.“

4.10 Hinweise der Unteren Wasserbehörde

Durch die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes erfolgt eine Beeinträchtigung der na
türlichen Wasserführung. Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben Maß
nahmen der Wasserrückhaltung Vorrang vor abfiussbeschleunigenden Maßnahmen. Wir wei
sen darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei der Rückhaltung des Oberflächenwas
sers, z. B. in abflusslasen Mulden oder bei dezentralen Versickerungen (bei geeignetem Unter
grund bzw. geeigneten topografischen Voraussetzungen) weitgehend erhalten bleibt. Können
bei Maßnahmen mit abflussrelevanten Auswirkungen Beeinträchtigungen der Wasserführung
weder vermieden noch als nur unerheblich eingestuft werden, so sind sie im zeitlichen und
räumlichen Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahme auszugleichen (s. § 28 Lan
deswassergesetz - LWG). Um die vorgenannten Auswirkungen zu minimieren, ist der Grad
der Versiegelung möglichst gering zu halten, Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Eine offene Versickerung (Flächen-,
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Mulden- oder Grabenversickerung) ist so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nach
bargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen nicht entstehen können. Versickerungsan

lagen stellen nach § 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Benutzungen dar und bedürfen grund

sätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 (WHG) i. V. m. § 19 Landeswassergesetz

(LWG)

Das mittlere Grundstück (Nr. 53) ist als Altablagerungstläche kartiert. Wir verweisen daher,

auch im Hinblick auf die Versickerungsthematik auf die Stellungnahme der zuständigen SGD

Nord RegWAB Koblenz zu diesem Verfahren.

Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung als Brauchwasser (z. B.

Grünflächenbewässerung) wird ausdrücklich empfohlen.

Trinkwasserschutzzonen werden durch das geplante Baugebiet nicht berührt.

Die Sicherstellung der Abwasserbeseitigung aus diesem Gebiet hat durch Anschluss an die

öffentliche Kanalisation der Gemeinde Oberhausen zu erfolgen.

15
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5 Pflanzenliste

Nachfolgend sind vor allem Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen zusammenge
stellt, die sich nach den Kriterien einer standortgemäßen Artenzusammensetzung besonders
für die Verwendung im Plangebiet eignen. Bei den aufgeführten Arten handelt es sich um eine
nicht abgeschlossene Vorschlagsliste, die durch Bäume, Sträucher und Kletterpflanzen ver
gleichbarer Arten — im Sinne von regional typischen Bauemgartengehölzen - erweitert werden
können.

Eine Gliederung nach unterschiedlichen Baumgrößen oder 4ormen erfolgt nicht.

Infolge des Klimawandels sind trockenresistente Laubgehölze zu bevorzugen.

Die Arten, die gepflanzt werden, bedürfen einer Überprüfung in Bezug auf einzuhaltende Mm
destgrenzabstände nach der Nachbarrechtsbestimmungen des Landes.

In § 40 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG wird geregelt, dass die Verwendung von Ansaaten und Pflan
zen aus anderen, als den jeweilig örtlichen Vorkommensgebieten nach dem 1. März 2020 der
Genehmigung bedarf. Für den Landkreis Bad Kreuznach sind ausschließlich Saaten und
Pflanzen des Herkunftsgebiets 9 „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland “zu verwenden.

Obstbäume Sträucher und Heckengehölze 16
Malus domestica (Apfelbaum) Acer campestre (Feld-Ahorn)

Prunus avium juliana (Kirsche) Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

Prunus cerasifera (Pflaume) Corylus avellana (Haselnuss)

Prunus cerasus (Sauerkirsche) Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)
Prunus domestica (Zwetschge) Prunus spinosa (Schlehe)

Prunus syriaca (Mirabelle) Ligustrurn vulgare (Liguster)

Pyrus communis (Birnbaum) Rosa spec. (Rosen)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Wildobst

Castanea sativa (Kastanie) Solitärbäume
Juglans regia (Nussbaum) Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Malus sylvestris (Holz-Apfel) Acer platancides (Spiahorn)

Pyrus pyraster (WildBirne) Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Sorbus aucuparia (Eberesche) Betula pendula (Hängebirke)

Sorbus domestica (Speierling) Carpinus betulus (Hainbuche)

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Juglans regia (Walnuss)

Quercus robur (Stieleiche)

Tilia cordata (Winterlinde)

Ulmus minor (Feldulme)
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Gehölze für Privatgärten

Einzelbäume

Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Acer platanoides (Spitzahorn)

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Betula pendula (Hängebirke)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Juglans regia (Walnuss)

Quercus robur (Stieleiche)

Tilia cordata (Winterlinde)

Ulmus minor (Feldulme)

Straßenbäume

Acer platanoides ‘Cieveland‘ (Spitz-Ahorn)

Fraxinus excelsior ‘Westhof‘s‘ (Esche)

Tilia cordata Greenspir& (Winter-Linde)

Sträucher

Cornus mas (Kornelkirsche)

Camus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)

Rosa spec. (Rosen)

Sorbus torminalis (Eisbeere)

Vibumnum lantana (Welliger Schneeball)

Ungiftige Sträucher

Crataegus monogyna (Weißdorn)

Corylus avellana (Haselnuss)

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

Ligustrum vutgare (Liguster)

Rosa spec. (Rosen)

Prunus spinosa (Schlehe)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Immergrüne Sträucher

Prunus laurocerasus (Kischlorbeer)

Ilex aquifoliurn (Stechpalme)

Lonicera pileata (Heckenkirsche)

Pyracnatha coccinea (Feuerdorn)

Elaeagnus ebbingei (Ölweide)

Wandbegrünung

Ciematis vitalba (Weinrebe)

Polygonum aubertü (Knöterich)

Vitis vinifera (Weinrebe)

Lonicera henrii (Immergrünes Geißblatt)
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